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Das Studierendenparlament möge beschließen: 

 

Die Ausschreibungstexte für die moritz-medien werden wie folgt übernommen: 

 

1) Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin für moritz Print sind verantwortlich für die Erstellung des 

siebenmal im Jahr erscheinenden moritz-Magazins, des winter- und des sommermoritz sowie des 

moritz-Uniführers. Sie koordinieren die Arbeit der Redaktion, setzen die inhaltlichen Schwerpunkte und 

entscheiden über die Veröffentlichung von Beiträgen. Sie berufen Redaktionssitzungen ein und sind für 

die organisatorische und administrative Arbeit der Printmedien verantwortlich. Die Produkte sollen die 

Studierenden über relevante Ereignisse rund um die Universität, die Stadt Greifswald und darüber 

hinaus aktuell informieren. Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin sind dem 

Studierendenparlament rechenschaftspflichtig. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 
Stunden.  
 

2) Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin für MoritzTV sind verantwortlich für die Produktion von 

sechs Sendungen. Sie koordinieren die Arbeit der Redaktion, setzen die inhaltlichen Schwerpunkte und 

entscheiden über die Veröffentlichung von Beiträgen. Sie berufen Redaktionssitzungen ein und sind für 

die organisatorische und administrative Arbeit der TV-Redaktion verantwortlich. Die Sendungen sollen 

die Studierenden über relevante Ereignisse rund um die Universität, die Stadt Greifswald und darüber 

hinaus aktuell informieren. Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin sind dem 

Studierendenparlament rechenschaftspflichtig. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 
Stunden. 
  
3) Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin für moritzWeb sind für den Betrieb des Moritz-Medien-

Portals und für die Erstellung des flying-moritz verantwortlich. Vorrangiges Ziel ist der Aufbau eines 

funktionierenden Redaktionsbetriebes und die Gewinnung von Lesern.  

Von Vorteil sind Kenntnisse in Content-Management-Systemen (CMS) und gängigen Grafikprogrammen. 

Das Web-Portal der moritz-Medien soll die Studierenden über relevante Ereignisse rund um die 

Universität, die Stadt Greifswald und darüber hinaus aktuell informieren. Die Chefredakteurin und ihre 

Stellvertreterin sind dem Studierendenparlament rechenschaftspflichtig. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 20 Stunden.  
 

Die Chefredakteurinnen der jeweiligen Bereiche organisieren einmal im Semester eine 
mediumsspezifische Fortbildung für ihre Redaktion.  
 

4) Die Geschäftsführerin und ihre Stellvertreterin sind verantwortlich für die Führung der laufenden 

Geschäfte, insbesondere alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Aufrechterhaltung des Betriebes, den 

Abschluss von Werk-, Nutzungs- und Dienstverträgen sowie die Beschaffung der notwendigen 

Materialien, die Aufstellung eines Haushaltsplanes als Teilplan studentische Medien sowie der 

Monatsabschlüsse und des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater der moritz-

Medien. Weiterhin obliegen ihnen die Anzeigenakquise für die moritz-Printmedien, die Buchführung, die 

Drucklegung der Printmedien, sonstige Vertragsverhandlungen und die Klärung von organisatorischen, 
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steuerrechtlichen Fragen und weiteren anfallenden Unklarheiten im Betrieb. Kaufmännische Kenntnisse 

sind von Vorteil. Die Geschäftsführerin und ihre Stellvertreterin sind dem Studierendenparlament 

rechenschaftspflichtig. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden. 
 

Begründung: Begründung: Begründung: Begründung:     

 

A) Chefredaktionen: 

Die Kernaufgaben der Redaktionen sowie ChefredakteurInnen und deren StellvertreterInnen ergeben 

sich aus der Satzung der Studierendenschaft (§§ 15,16). 

 

B) Geschäftführung: 

Die Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsführung ergeben sich aus der Satzung der 

Studierendenschaft (§ 14). 


